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Stadt Bad Hersfeld

im Orginal:

Als Bebaungsplan-Entwurf zur öffentlichen Auslegung

beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung der

Stadt Bad Hersfeld gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des

Baugesetzbuches am .

Bad Hersfeld, 

Stadtplanung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im Auftrag

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2

Bau GB vom                    bis einschließlich                  .

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekanntge-

macht am .

Bad Hersfeld,

Stadtplanung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im Auftrag

Als Satzung beschlossen von der Stadtverordnetenver-

sammlung der Kreisstadt Bad Hersfeld gemäß § 10 BauGB

am .

Bad Hersfeld,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bürgermeister

Der von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung

beschlossene Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 des

BauGB vom 23.09.2004, in der Fassung vom 31.07. 2009

(BGBl. I. S. 2585), ortsüblich bekannt zu machen.

Bad Hersfeld,

Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich am 23.02.2013

bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft

gesetzt worden.

Bad Hersfeld,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bürgermeister
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